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   BEZUG  TOP 3 und 9 der Sitzung AO IV/2017 
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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur AO vom 31. Januar 2014 (BStBl I S. 290), der zuletzt 
durch das BMF-Schreiben vom 11. Dezember 2017 - IV A 3 - S 0325/17/10001 - (BStBl I 
S. 1604) geändert worden ist, mit Wirkung ab 25. Mai 2018 wie folgt geändert: 
 
1. Der AEAO zu § 30 wird wie folgt gefasst: 
 

„AEAO zu § 30 - Steuergeheimnis 
 
Inhaltsübersicht  
1.  Gegenstand des Steuergeheimnisses  
2.  Verpflichteter Personenkreis  
3.  Offenbarung oder Verwertung geschützter Daten 
4.  Offenbarung oder Verwertung zur Durchführung eines steuerlichen Verfahrens 

(§ 30 Abs. 4 Nr. 1 AO) 
5.  Offenbarung zur Wahrnehmung von Aufsichts-, Steuerungs- und Disziplinar-

befugnissen der Finanzbehörde sowie zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken 
(§ 30 Abs. 4 Nr. 1a 2. Alternative AO)  



 
Seite 2  6.  Offenbarung zur Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach Art. 83 DSGVO 

(§ 30 Abs. 4 Nr. 1b AO) 
7.  Gesetzlich zugelassene Offenbarung (§ 30 Abs. 4 Nr. 2 AO)  
8.  Europarechtlich vorgeschriebene oder zugelassene Offenbarung (§ 30 Abs. 4 

Nr. 2a AO) 
9.  Offenbarung bei Zustimmung des Betroffenen (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO)  
10.  Offenbarung zur Durchführung eines außersteuerlichen Strafverfahrens (§ 30 

Abs. 4 Nr. 4 AO)  
11. Offenbarung aus zwingendem öffentlichen Interesse (§ 30 Abs. 4 Nr. 5 AO)  
12.  Offenbarung vorsätzlich falscher Angaben (§ 30 Abs. 5 AO)  
13.  Auskunft über Anzeigeerstatter  
14.  Abruf geschützter Daten (§ 30 Abs. 6 AO)  
 
1.  Gegenstand des Steuergeheimnisses  
 
1.1  Durch das Steuergeheimnis werden alle Informationen geschützt, die einem 

Amtsträger oder einer ihm gleichgestellten Person in einem der in § 30 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe a bis c AO genannten Verfahren über identifizierte oder iden-
tifizierbare 
- (lebende oder verstorbene) natürlicher Personen sowie 
- Körperschaften, rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Personenver-

einigungen oder Vermögensmassen 
 bekannt geworden sind. Es ist unerheblich, ob diese Informationen für die 

Besteuerung relevant sind oder nicht.  
 
 Eine (lebende) natürliche Person gilt als identifizierbar, wenn sie mit vorhande-

nen oder zugänglichen Mitteln direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren beson-
deren Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person 
sind, bestimmt werden kann (vgl. Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Entsprechendes gilt 
nach § 2a Abs. 5 AO für Verstorbene sowie für Körperschaften, rechtsfähige 
oder nicht rechtsfähige Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. 

 
 Wurden solche personenbezogenen Daten so weit anonymisiert, dass die be-

troffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann, unterliegen sie 
nicht mehr dem Steuergeheimnis (Ausnahme: Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse; siehe Nr. 1.5 des AEAO zu § 30). 
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solange dem Steuergeheimnis, wie sie durch Heranziehung zusätzlicher Infor-
mationen einer identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet werden 
könnten. 

 
1.2  Das Steuergeheimnis erstreckt sich auf die gesamten persönlichen, wirtschaft-

lichen, rechtlichen, öffentlichen und privaten Verhältnisse einer natürlichen 
oder juristischen Person (personenbezogene Daten). Hierzu zählen auch das 
Verwaltungsverfahren selbst, die Art der Beteiligung am Verwaltungsverfahren 
und die Maßnahmen, die vom Beteiligten getroffen wurden. So unterliegt z. B. 
auch dem Steuergeheimnis, ob und bei welcher Finanzbehörde ein Beteiligter 
steuerlich geführt wird, ob ein Steuerfahndungsverfahren oder eine Außenprü-
fung stattgefunden hat, wer für einen Beteiligten im Verfahren aufgetreten ist 
und welche Anträge gestellt worden sind. 

 
1.3 Zum geschützten Personenkreis gehören nicht nur die Steuerpflichtigen (§ 33 

AO), sondern auch andere Personen, Körperschaften, rechtsfähige oder nicht 
rechtsfähige Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, deren personen-
bezogene Daten einem Amtsträger oder einer ihm gleichgestellten Person in 
einem der in § 30 Abs. 2 Nr. 1 AO genannten Verfahren bekannt geworden 
sind. 

  
 Ob diese Personen in einem derartigen Verfahren mitwirkungs- oder auskunfts-

pflichtig sind oder ihre Angaben ohne rechtliche Verpflichtung abgegeben 
haben, ist für die Zuordnung zum geschützten Personenkreis unerheblich 
(BFH-Urteil vom 8.2.1994, VII R 88/92, BStBl II S. 552). Gesetzliche Infor-
mationspflichten eines Dritten gegenüber dem Steuerpflichtigen über eine 
diesen betreffende Mitteilung an die Finanzbehörden (z.B. nach § 93c Abs. 1 
Nr. 3 AO) bleiben unberührt. 

 
 Zur Information des Steuerpflichtigen über ein Auskunftsersuchen gegenüber 

Dritten vgl. AEAO zu § 93, Nr. 1.2.7.  
 
1.4  Dem Steuergeheimnis unterliegt auch die Identität eines Anzeigeerstatters (vgl. 

BFH-Beschluss vom 7.12.2006, V B 163/05, BStBl II 2007 S. 275 m.w.N.). 
Nach § 30 Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe b und Abs. 5 AO kann allerdings eine 
Durchbrechung des Steuergeheimnisses zulässig und in besonders gelagerten 
Einzelfällen sogar geboten sein (vgl. AEAO zu § 30, Nr. 10).  
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personenbezogene (d. h. anonymisierte oder pseudonymisierte) Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse. 

 
1.6 Ein Amtsträger (bzw. eine ihm gleichgestellte Person) verletzt das Steuer-

geheimnis, wenn er nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 AO geschützte Daten 
unbefugt offenbart oder verwertet. Er verletzt das Steuergeheimnis außerdem, 
wenn er nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 AO geschützte und für ein Verfahren 
i. S. d. § 30 Abs. 2 Nr. 1 AO gespeicherte Daten im automatisierten Verfahren 
unbefugt abruft (§ 30 Abs. 2 Nr. 3 AO). 

 
2.  Verpflichteter Personenkreis  
 
2.1  Das Steuergeheimnis haben Amtsträger und die in § 30 Abs. 3 AO genannten 

Personen zu wahren.  
 
2.2  Amtsträger sind die in § 7 AO abschließend aufgeführten Personen.  
 
2.3  Den Amtsträgern sind nach § 30 Abs. 3 AO gleichgestellt u.a. die für den 

öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten. Nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB ist 
dies, wer, ohne Amtsträger zu sein, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen 
Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder bei einem 
Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die für 
eine Behörde oder für eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfül-
lung seiner Obliegenheiten aufgrund eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist. 
Rechtsgrundlage für die Verpflichtung ist das VerpflG. Für eine Verpflichtung 
kommen z. B. Schreib- und Registraturkräfte, ferner Mitarbeiter in Rechenzen-
tren sowie Unternehmer und deren Mitarbeiter, die Hilfstätigkeiten für die öf-
fentliche Verwaltung erbringen (z. B. Datenerfassung, Versendung von 
Erklärungsvordrucken), in Betracht.  

 
2.4  Sachverständige stehen Amtsträgern nur dann gleich, wenn sie von einer Be-

hörde oder einem Gericht hinzugezogen werden.  
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3.1 Die Absätze 4 und 5 des § 30 AO erlauben die Offenbarung oder Verwertung 

der in § 30 Abs. 2 AO geschützten Daten. 
  
3.2 Offenbaren i.S.d. § 30 AO ist eine Form des Offenlegens geschützter Daten 

i.S.d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO, umfasst aber - anders als die Offenlegung - auch 
die Übermittlung, Verbreitung und andere Formen der Bereitstellung gegen-
über anderen Amtsträgern oder gleichgestellten Personen derselben Finanz-
behörde. 

 
 „Offenbarung“ ist jedes ausdrückliche oder konkludente Verhalten, auf Grund 

dessen nach § 30 Abs. 2 AO geschützte Daten einem Dritten bekannt werden 
können. Eine Offenbarung kann sich aus mündlichen, schriftlichen oder elek-
tronischen Erklärungen, aber auch aus anderen Handlungen (z. B. Gewährung 
von Akteneinsicht, Kopfnicken usw.) oder Unterlassungen ergeben. 

 
 Im Fall der Bereitstellung von Daten zum Abruf erfolgt die Offenbarung erst 

mit tatsächlichem Zugriff auf die Daten. Werden zum Abruf bereitgestellte 
Daten von der verantwortlichen Finanzbehörde vor der Einsichtnahme oder 
dem Abruf wieder gelöscht oder der Abruf in anderer Weise ausgeschlossen, 
ist keine Offenbarung erfolgt. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von 
Akten zur Einsichtnahme. 

 
3.3 Der Gesamtrechtsnachfolger (z. B. der Erbe nach § 1922 BGB) tritt in die 

rechtliche Stellung des Rechtsvorgängers ein (§ 45 Abs. 1 Satz 1 AO) und ist 
damit kein Dritter. Die Auskünfte, die dem Rechtsvorgänger erteilt werden 
durften, dürfen auch dem Rechtsnachfolger erteilt werden.  

 
 Sind in einem Erbfall mehrere Erben vorhanden, so ist jeder einzelne Gesamt-

rechtsnachfolger des Erblassers. Zur Auskunftserteilung bedarf es nicht der Zu-
stimmung der übrigen Miterben. Der auskunftssuchende Erbe hat sich erfor-
derlichenfalls durch Erbschein auszuweisen.  

 
 Vermächtnisnehmer, Pflichtteilsberechtigte sowie Erbersatzanspruchsberech-

tigte sind keine Gesamtrechtsnachfolger und daher Dritte. Der Auskunftsan-
spruch des Pflichtteilsberechtigten gegen den Erben nach § 2314 BGB hebt das 
Steuergeheimnis nicht auf. 
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den Daten verschafft hat. In diesem Fall liegt aber gleichwohl eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten i. S. d. Art. 33 und 34 DSGVO vor 
(vgl. zu den Rechtsfolgen nach der DSGVO Nr. 3.8 des AEAO zu § 30). 

 
3.5 Eine Offenbarung liegt außerdem nicht vor, wenn der Amtsträger (oder die ihm 

gleichgestellte Person) personenbezogene Daten, die er selbst für Zwecke eines 
bestimmten Verwaltungsverfahrens in Steuersachen erhoben hat, für ein ande-
res von ihm geführtes Verfahren i. S. d. § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO verarbeitet 
(zulässige Weiterverarbeitung nach § 29c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). 

 
3.6 Unter „Verwertung“ ist jede Verwendung in der Absicht, aus der Nutzung der 

geschützten Daten für sich oder andere Vorteile ziehen zu wollen, zu verste-
hen. Eine unbefugte Verwertung personenbezogener Daten eines anderen oder 
eines fremden Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses liegt vor, wenn die zu 
Grunde liegenden Informationen in irgendeiner Weise ohne rechtfertigenden 
Grund genutzt werden. 

 
3.7 Die Finanzbehörde ist, sofern eine der in § 30 Abs. 4 und 5 AO genannten Vo-

raussetzungen vorliegt, zur Offenbarung befugt, jedoch nicht verpflichtet. Es 
gelten die Grundsätze des § 5 AO. Bei der Entscheidung, ob dem Steuerge-
heimnis unterliegende Verhältnisse offenbart werden sollen, ist zu berücksich-
tigen, dass das Steuergeheimnis auch dazu dient, die Beteiligten am Besteue-
rungsverfahren zu wahrheitsgemäßen Angaben zu veranlassen. Ist die Befugnis 
zur Offenbarung nach § 30 AO gegeben und besteht gleichzeitig ein Aus-
kunftsanspruch, der für sich allein das Steuergeheimnis nicht durchbricht, z. B. 
§ 161 StPO, so ist die Finanzbehörde zur Auskunftserteilung verpflichtet. 

  
3.8 Eine unbefugte Offenbarung oder Verwertung nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 AO ge-

schützter Daten stellt eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
nach Art. 4 Nr. 12 DSGVO dar und löst ggf. die Mitteilungspflicht gegenüber 
der Datenschutzaufsicht nach Art. 33 DSGVO, ggf. auch die Benachrichti-
gungspflicht gegenüber der betroffenen Person nach Art. 34 DSGVO 
aus. § 355 Abs. 3 StGB bleibt hiervon unberührt. 

 
3.9 Wurden geschützte Daten  

 einer Person, die nicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses verpflich-
tet ist, 

 einer öffentlichen Stelle, die keine Finanzbehörde ist, oder 
 einer nicht-öffentlichen Stelle 
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verändern, nutzen oder übermitteln, zu dem sie ihm offenbart worden sind 
(§ 30 Abs. 11 Satz 1 AO). Ein Verstoß gegen diese Verarbeitungsbeschrän-
kung kann - soweit er nicht bereits nach dem StGB strafbar ist - als Verstoß 
gegen die DSGVO geahndet werden und die Rechtsfolgen des Art. 82 DSGVO 
auslösen. 

  
4.  Offenbarung oder Verwertung zur Durchführung eines steuerlichen 

Verfahrens (§ 30 Abs. 4 Nr. 1 AO) 
 
4.1  § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO lässt eine Offenbarung zur Durchführung eines steuerli-

chen Verwaltungsverfahrens, eines steuerlichen Straf- oder Bußgeldverfahrens, 
eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Rechnungsprüfungs-
verfahrens in Steuersachen zu.  

  
 Es genügt, dass das Offenbaren für die Einleitung oder den Fortgang dieses 

Verfahrens nützlich sein könnte. Die Zulässigkeit ist nicht auf die Mitteilung 
von Tatsachen zwischen Finanzbehörden beschränkt (z. B. Mitteilungen zwi-
schen Zollbehörden und Steuerbehörden, zwischen Finanzämtern und überge-
ordneten Finanzbehörden). Zulässig ist auch die Mitteilung an andere Behör-
den, soweit sie unmittelbar der Durchführung eines der oben genannten Ver-
fahren dient, z. B. Mitteilungen an die Denkmalschutzbehörden im Bescheini-
gungsverfahren nach § 7i EStG.  

  
Sofern Verwaltungsgerichte Verfahren in Steuersachen (insbesondere Real-
steuersachen, Kirchensteuersachen) zu entscheiden haben, besteht eine Offen-
barungsbefugnis wie gegenüber Finanzgerichten. 

  
Bei verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten in anderen als steuerlichen Verfah-
ren dürfen die Finanzbehörden den Gerichten Auskünfte nur dann erteilen, 
wenn die Offenbarung nach § 30 Abs. 4 Nr. 2 bis 5 AO zugelassen ist.  

 
4.2  Auskünfte darüber, ob eine Körperschaft wegen Verfolgung gemeinnütziger, 

mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steuerbegünstigt ist oder nicht, sind dem 
Spender nur dann zu erteilen, wenn  
 -  er im Besteuerungsverfahren die Berücksichtigung der geleisteten 

Spende beantragt (§ 30 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a 
AO),  

-  die Körperschaft ihm den Tatsachen entsprechend mitgeteilt hat, dass 
sie zur Entgegennahme steuerlich abzugsfähiger Spenden berechtigt ist,  
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 - die Körperschaft wahrheitswidrig behauptet, sie sei zur Entgegennahme 
steuerlich abzugsfähiger Spenden berechtigt (§ 30 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a AO, vgl. AEAO zu § 85 AO); die Richtig-
stellung kann öffentlich erfolgen, wenn die Körperschaft ihre wahr-
heitswidrige Behauptung öffentlich verbreitet.  

Ansonsten ist der Spender bei Anfragen stets an die Körperschaft zu verweisen, 
sofern keine Zustimmung der Körperschaft zur Auskunftserteilung vorliegt.  

 
4.3  Wird eine beantragte Steuerermäßigung, die von Einkommens- oder 

Vermögensverhältnissen Dritter abhängt (z.B. nach §§ 32, 33a EStG), abge-
lehnt, weil die Einkünfte und Bezüge bzw. das Vermögen gesetzliche Betrags-
grenzen übersteigen, ist dies dem Steuerpflichtigen ohne Angabe des genauen 
Betrags mitzuteilen. Wird ein derartiger Ermäßigungsantrag im Hinblick auf 
die eigenen Einkünfte und Bezüge oder das Vermögen des Dritten teilweise 
abgelehnt, so darf dem Steuerpflichtigen die Höhe dieser Beträge mitgeteilt 
werden.  

 
4.4  Bei der Schätzung von Besteuerungsgrundlagen sind ggf. die für Vergleichsbe-

triebe geführten Steuerakten dem Finanzgericht vorzulegen, damit das Finanz-
gericht überprüfen kann, ob gegen die Zahlen der Vergleichsbetriebe Bedenken 
bestehen. Da der Steuerpflichtige jedoch gem. § 78 FGO das Recht hat, die 
dem Finanzgericht vorgelegten Akten einzusehen, hat die Vorlage an das 
Finanzgericht stets in anonymisierter Form zu erfolgen (vgl. BFH-Urteil vom 
18.12.1984, VIII R 195/82, BStBl 1986 II S. 226). Das Finanzgericht darf die 
Verwertung der vom Finanzamt eingebrachten anonymisierten Daten über 
Vergleichsbetriebe nicht schon im Grundsatz ablehnen (vgl. BFH-Urteil vom 
17.10.2001, I R 103/00, BStBl 2004 II S. 171).  

 
4.5  Zur Auskunftserteilung bei Betriebsübernahme im Hinblick auf die Haftung 

vgl. AEAO zu § 75, Nr. 6.  
 
4.6  Anträge auf Erteilung von Auskünften über die Besteuerung Dritter bei der An-

wendung drittschützender Normen (u.a. §§ 64 bis 68 AO und § 2 Abs. 3 UStG) 
sind zur Vorbereitung einer Konkurrentenklage grundsätzlich zulässig (vgl. 
BFH-Urteil vom 5.10.2006, VII R 24/03, BStBl 2007 II S. 243). Ein solcher 
Auskunftsanspruch setzt allerdings voraus, dass der Steuerpflichtige substanti-
iert und glaubhaft darlegt, durch die unzutreffende Besteuerung des Konkur-
renten konkret feststellbare und spürbare Wettbewerbsnachteile zu erleiden und 
deshalb gegen die Steuerbehörde mit Aussicht auf Erfolg ein subjektives 
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Auskünfte sind auf das für die Rechtsverfolgung notwendige Maß zu beschrän-
ken. In der Auskunft dürfen deshalb nur Angaben über die Art und Weise der 
Besteuerung der für die Konkurrenzsituation relevanten Umsätze der fraglichen 
öffentlichen Einrichtung gemacht werden, nicht aber über die Höhe dieser Um-
sätze und der hierauf festgesetzten Steuer. Der betroffene Dritte soll gehört 
werden.  

 
4.7  Gerichtliche Verfahren im Vollstreckungsverfahren  
 
4.7.1  Im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage (§ 262 AO) darf die Vollstreckungs-

behörde (§ 249 Abs. 1 Satz 3 AO) im Prozess geschützte Daten des Voll-
streckungsschuldners und anderer Personen nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO offen-
baren, soweit dies der Durchsetzung der Steueransprüche gegen den Voll-
streckungsschuldner dient.  

 
4.7.2  Der Drittschuldner (vgl. § 309 AO) ist befugt, Einwendungen gegen die Art 

und Weise der Zwangsvollstreckung, wozu auch die Geltendmachung der Un-
pfändbarkeit von Forderungen (vgl. § 319 AO) gehört, mit der Anfechtungs-
klage nach § 40 Abs. 1 FGO geltend zu machen. Im finanzgerichtlichen Ver-
fahren darf die Vollstreckungsbehörde die geschützten Daten des Voll-
streckungsschuldners und anderer Personen nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO 
offenbaren, soweit dies der Durchführung des finanzgerichtlichen Verfahrens 
dient.  

 
4.7.3  Leistet der Drittschuldner (vgl. § 309 AO) nicht, kann die Vollstreckungsbe-

hörde zivilgerichtlich gegen ihn vorgehen. Dabei ist dem Vollstreckungs-
schuldner der Streit zu verkünden (§ 316 Abs. 3 AO i. V. m. § 841 ZPO). Die 
Klage gegen den Drittschuldner dient der Durchsetzung der Steueransprüche 
gegen den Vollstreckungsschuldner. Die Vollstreckungsbehörde darf daher im 
Prozess geschützte Daten des Vollstreckungsschuldners, des Drittschuldners 
und anderer Personen nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO offenbaren, soweit dies der 
Durchsetzung der Steueransprüche dient.  

 
4.8 § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO lässt auch eine Verwertung zur Durchführung eines der 

in § 30 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe a oder b AO genannten Verfahren zu. Ein all-
gemeines gesetzliches Verwertungsverbot für Tatsachen, die unter Verletzung 
von Verfahrensvorschriften ermittelt wurden, besteht im Besteuerungsverfah-
ren nicht. Ein Verwertungsverbot, das auch nicht durch zulässige, erneute Er-
mittlungsmaßnahmen geheilt werden kann, kommt als Folge einer fehlerhaften 
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Ermittlungsmaßnahme führenden Verfahrensverstöße schwerwiegend waren 
oder bewusst oder willkürlich begangen wurden (vgl. z.B. BVerfG-Beschluss 
vom 2.7.2009, 2 BvR 2225/08, NJW S. 3225; BFH- Urteile vom 4.10.2006, 
VIII R 53/04, BStBl II 2007 S.227, und vom 4.12.2012, VIII R 5/10, BStBl II 
2014 S. 220, jeweils m.w.N.). 

 
5.  Offenbarung zur Wahrnehmung von Aufsichts-, Steuerungs- und Diszipli-

narbefugnissen der Finanzbehörde sowie zu Ausbildungs- und Prüfungs-
zwecken (§ 30 Abs. 4 Nr. 1a 2. Alternative AO)  

 
5.1 Nach § 30 Abs. 2 AO geschützte Daten dürfen den jeweils zuständigen Stellen 

offenbart werden, soweit dies zur Wahrnehmung von Aufsichts-, Steuerungs- 
und Disziplinarbefugnissen der Finanzbehörde erforderlich ist (§ 29c Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 Satz 1 AO).  

 
 Hiernach sind Mitteilungen an Disziplinarstellen der Finanzverwaltung zur 

Durchführung dienstrechtlicher Maßnahmen bei Angehörigen der Finanzver-
waltung zulässig. 

 
 Eine Offenbarung soll allerdings nur erfolgen, wenn die mitteilende Stelle zur 

Überzeugung gelangt ist, dass ein schweres Dienstvergehen vorliegt, der Sach-
verhalt mithin nach ihrer Auffassung geeignet erscheint, eine im Disziplinar-
verfahren zu verhängende Maßnahme von Gewicht, d.h. grundsätzlich eine Zu-
rückstufung oder die Entfernung aus dem Dienst, zu tragen (vgl. BVerfG-Be-
schluss vom 6.5.2008, 2 BvR 336/07, NJW S. 3489). 

  
Ein relevanter Verstoß gegen Dienstpflichten kann auch darin liegen, dass das 
in Rede stehende Delikt das Ansehen und die Funktionsfähigkeit des Beam-
tentums nachhaltig schädigen könnte (BVerwG-Beschluss vom 5.3.2010, 2 B 
22/09, NJW S. 2229). Eine Offenbarung ist regelmäßig geboten, wenn eine 
Steuerhinterziehung durch Beamte der Finanzverwaltung begangen und von 
weiteren Delikten, insbesondere von geschäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuer-
sachen, begleitet wird, die über einen längeren Zeitraum begangen wurden 
(vgl. BVerwG-Beschluss vom 5.3.2010, a.a.O.). Vgl. im Übrigen auch Nr. 11.8 
des AEAO zu § 30. 

 
5.2 Nach § 30 Abs. 2 AO geschützte Daten dürfen den jeweils zuständigen Stellen 

offenbart werden, wenn dies der Veränderung oder Nutzung personenbezoge-
ner Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die Finanzbehörde 
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Person entgegenstehen (§ 29c Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Satz 2 AO). 
 
5.3 Nach § 30 Abs. 2 AO geschützte Daten dürfen in den vorgenannten Fällen nur 

durch Personen verarbeitet werden, die zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
verpflichtet sind (§ 29c Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 30 Abs. 1 und 3 AO). 

 
6.  Offenbarung zur Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach Art. 83 

DSGVO (§ 30 Abs. 4 Nr. 1b AO) 
  

Nach § 30 Abs. 2 AO geschützte Daten dürfen den für die Durchführung eines 
Bußgeldverfahrens nach der DSGVO zuständigen Datenschutzaufsichtsbehör-
den nur offenbart werden, wenn das Bußgeldverfahren die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Anwendungsbereich der AO betrifft. 

 
7.  Gesetzlich zugelassene Offenbarung (§ 30 Abs. 4 Nr. 2 AO)  
 

Auf § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO kann eine Offenbarung nur gestützt werden, wenn 
die Befugnis zum Offenbaren in einem Bundesgesetz ausdrücklich enthalten 
ist. Eine Regelung in einem Landesgesetz oder einer Kommunalsatzung oder 
eine Bestimmung über die allgemeine Pflicht zur Amtshilfe genügt nicht. Die 
Befugnis kann in der AO selbst (z.B. § 31 AO), in anderen Steuergesetzen des 
Bundes oder in außersteuerlichen Vorschriften des Bundes enthalten sein.  

 
Zu den außersteuerlichen Vorschriften gehören insbesondere:  
-  § 5 Abs. 3 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im 

Wohnungswesen;  
-  § 236 Abs. 1 und § 379 Abs. 2 des Gesetzes über Verfahren in 

Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit;  

-  § 88 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes;  
-  § 197 Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuches;  
-  § 49 des Beamtenstatusgesetzes und § 115 des Bundesbeamtengesetzes;  
-  § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes;  
-  § 39 des Erdölbevorratungsgesetzes;  
-  § 17 Satz 2 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirt-

schaftssachen;  
-  § 14 Abs. 4 und § 153a Abs. 1 Satz 2 der Gewerbeordnung;  
-  § 3 Abs. 5 des Güterkraftverkehrsgesetzes;  
-  § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das Kreditwesen;  
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-  § 25 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes;  
-  § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Preisstatistik;  
-  § 27 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Regelung offener 

Vermögensfragen;  
-  § 21 Abs. 4 SGB X;  
-  § 5 Abs. 2 und 3 und §§ 10, 10a des Steuerberatungsgesetzes;  
-  § 2a Abs. 1, § 2b Abs. 1, § 4 Abs. 5, § 6 Abs. 1 und 2 und § 9 Abs. 1 bis 

3 des Gesetzes über Steuerstatistiken;  
-  § 492 Abs. 3 StPO i. V .m. §§ 385, 399 AO;  
-  § 26 Abs. 5 des Unterhaltssicherungsgesetzes;  
-  § 3a der Verfahrensordnung für Höfesachen;  
-  § 32 Abs. 4 und § 35 Abs. 4 des Wohnraumförderungsgesetzes und § 2 

des Wohnungsbindungsgesetzes;  
-  § 2 des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes;  
-  § 36 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung;  
-  § 10 Abs. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 

Zwangsverwaltung;  
-  § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes;  
-  § 18 Abs. 3a des Bundesverfassungsschutzgesetzes (vgl. auch § 51 

Abs. 3 Satz 3 AO);  
-  § 6 Abs. 1 und 4 des Bundesarchivgesetzes;  
-  § 36a Abs. 3 der Wirtschaftsprüferordnung;  
-  § 64a Abs. 2 der Bundesnotarordnung;  
-  § 34 Abs. 2 der Patentanwaltsordnung;  
-  § 54 Abs. 1 Satz 4 des Gerichtskostengesetzes;  
-  § 40 Abs. 6 und § 46 Abs. 3 des Gerichts- und Notarkostengesetzes und  
-  § 6 Abs. 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes.  

 
8.  Europarechtlich vorgeschriebene oder zugelassene Offenbarung (§ 30 

Abs. 4 Nr. 2a AO) 
 

§ 30 Abs. 4 Nr. 2a AO gestattet eine Offenbarung geschützter Daten, soweit 
diese Offenbarung durch Recht der EU (Verordnungen, Durchführungsbe-
stimmungen und sonstiges, unmittelbar geltendes Recht) zugelassen oder sogar 
vorgeschrieben ist. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Durchbrechung des 
Steuergeheimnisses ausdrücklich bezeichnet wird. 
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Fordert die EU-Kommission in einem beihilferechtlichen Prüfungsver-
fahren von Finanzbehörden Informationen über bestimmte Steuerfälle 
an, sind ihr diese nach der EU-Beihilfeverfahrensordnung mitzuteilen. 

 
Soweit den Finanzbehörden im Besteuerungsverfahren Erkenntnisse 
über Verstöße gegen europäische Embargo-Verordnungen bekannt 
werden, haben sie diese den für die Verfolgung derartiger Verstöße zu-
ständigen Behörden mitzuteilen. 

 
9.  Offenbarung bei Zustimmung des Betroffenen (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO)  
 

Nach § 30 Abs. 4 Nr. 3 AO ist die Offenbarung zulässig, soweit der Betroffene 
zustimmt. Betroffener ist nicht nur der Verfahrensbeteiligte selbst, sondern 
auch jeder Andere, dessen personenbezogene Daten durch § 30 AO geschützt 
werden (z.B. Geschäftsführer, Geschäftspartner, Arbeitnehmer, Empfänger von 
Zahlungen und anderen Vorteilen). Sind mehrere Personen betroffen, so müs-
sen alle ihre Zustimmung zur Offenbarung eines Sachverhalts erteilen. Stim-
men einzelne Personen nicht zu, so dürfen die geschützten Verhältnisse derje-
nigen, die ihre Zustimmung nicht erteilt haben, nicht offenbart werden.  
 

10.  Offenbarung zur Durchführung eines außersteuerlichen Strafverfahrens 
(§ 30 Abs. 4 Nr. 4 AO)  

 
10.1  Gem. § 30 Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe a AO dürfen im Steuerstrafverfahren oder 

Steuerordnungswidrigkeitsverfahren gewonnene Erkenntnisse über außersteu-
erliche Straftaten an Gerichte und Strafverfolgungsbehörden für Zwecke der 
Strafverfolgung weitergeleitet werden. Die Finanzbehörden können daher z. B. 
die Staatsanwaltschaft auch über sog. Zufallsfunde unterrichten. Voraussetzung 
ist jedoch stets, dass die Erkenntnisse im steuerlichen Straf- oder Bußgeldver-
fahren selbst gewonnen wurden. Kenntnisse, die bereits vorher in einem ande-
ren Verfahren (z. B. Veranlagungs-, Außenprüfungs- oder Vollstreckungsver-
fahren) erlangt wurden, dürfen den Strafverfolgungsbehörden gegenüber nicht 
offenbart werden. Sind die Tatsachen von dem Steuerpflichtigen (§ 33 AO) 
selbst oder der für ihn handelnden Person (§ 200 Abs. 1 AO) der Finanzbe-
hörde mitgeteilt worden, ist die Weitergabe zur Strafverfolgung wegen nicht-
steuerlicher Straftaten nur zulässig, wenn der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Mitteilung an die Finanzbehörde die Einleitung des steuerli-
chen Straf- oder Bußgeldverfahrens gekannt hat, es sei denn, einer der in § 30 
Abs. 4 Nr. 5 oder Abs. 5 AO geregelten Fälle läge vor. 
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zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer nichtsteuerlichen Straftat 
uneingeschränkt zulässig, wenn die Tatsachen der Finanzbehörde ohne Beste-
hen einer steuerlichen Verpflichtung oder unter Verzicht auf ein Auskunfts-
verweigerungsrecht bekannt geworden sind. Tatsachen sind der Finanzbehörde 
ohne Bestehen einer steuerlichen Verpflichtung bekannt geworden, wenn die 
Auskunftsperson nicht zuvor durch die Finanzbehörde zur Erteilung einer Aus-
kunft aufgefordert worden ist. Ein Verzicht auf ein Auskunftsverweigerungs-
recht (siehe §§ 101 ff. AO) kann nur angenommen werden, wenn dem Berech-
tigten sein Auskunftsverweigerungsrecht bekannt war; dies setzt in den Fällen 
des § 101 AO eine Belehrung voraus.  

 
11. Offenbarung aus zwingendem öffentlichen Interesse (§ 30 Abs. 4 Nr. 5 

AO)  
 
11.1 Eine Offenbarung ist gem. § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO zulässig, soweit für sie ein 

zwingendes öffentliches Interesse besteht.  
 

Liegt ein zwingendes öffentliches Interesse vor, macht es für die Zulässigkeit 
der Offenbarung keinen Unterschied, ob die Finanzbehörde aufgrund eigener 
Erkenntnisse von Amts wegen die zuständige Behörde informiert oder ob die 
zuständige Behörde unter Schilderung der Umstände, die das Vorliegen eines 
zwingenden öffentlichen Interesses begründen, die Finanzbehörde um Aus-
kunft ersucht.  

 
11.2  § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO enthält eine beispielhafte Aufzählung von Fällen, in de-

nen ein zwingendes öffentliches Interesse zu bejahen ist. 
 
11.2.1 Ein zwingendes öffentliches Interesse ist nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe a 

AO insbesondere gegeben, wenn die Offenbarung erforderlich ist  
 zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit, die Verteidigung oder die nationale 
Sicherheit oder  

 zur Verhütung oder Verfolgung von Verbrechen und vorsätzlichen 
schweren Vergehen gegen Leib und Leben oder gegen den Staat und 
seine Einrichtungen. 

  
Verbrechen i. S. d. § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe a AO sind alle Straftaten, die 
im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind 
(§ 12 Abs. 1 StGB).  
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Staat und seine Einrichtungen kommen nur solche Vergehen in Betracht, die 
eine schwerwiegende Rechtsverletzung darstellen und dementsprechend mit 
Freiheitsstrafe bedroht sind.  
 

11.2.2  Unter den Begriff der Wirtschaftsstraftat i.S.d. § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe b 
AO fallen Straftaten nicht schon deswegen, weil sie nach § 74c GVG zur Zu-
ständigkeit des Landgerichts gehören. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall unter 
Abwägung der Interessen zu prüfen, ob die besonderen Voraussetzungen des 
§ 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe b AO gegeben sind.  

 
11.2.3  § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe c AO gestattet die Offenbarung zur Richtigstel-

lung unwahrer Tatsachen, die geeignet sind, das Vertrauen in die Verwaltung 
erheblich zu erschüttern. Diese Offenbarungsbefugnis begründet ein Abwehr-
recht der Verwaltung und dient damit nicht dem Aufklärungsinteresse der Öf-
fentlichkeit. Die Verwaltung selbst hat zu entscheiden, ob und in welchem Um-
fang sie richtig stellen will. Sie hat dabei den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit zu wahren und sich auf die zur Richtigstellung erforderliche Offenbarung 
zu beschränken. Eine Offenbarung zur Richtigstellung in der Öffentlichkeit 
verbreiteter unwahrer Tatsachen gem. § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe c AO 
kommt nur im Ausnahmefall in Betracht. 

 
11.3 Bei anderen als den in § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO genannten Sachverhalten ist ein 

zwingendes öffentliches Interesse nur gegeben, wenn sie in ihrer Bedeutung 
einem dieser Fälle vergleichbar sind.  

 
11.4  Die Gewerbebehörden können bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen 

Interesses für Zwecke eines Gewerbeuntersagungsverfahrens über die Verlet-
zung steuerlicher Pflichten unterrichtet werden, die mit der Ausübung des Ge-
werbes, das untersagt werden soll, im Zusammenhang stehen (vgl. im Einzel-
nen BMF-Schreiben vom 19.12.2013, BStBl 2014 I S. 19).  

 
11.5  Zur Wahrung des Steuergeheimnisses gegenüber Parlamenten bzw. einem 

Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages vgl. BMF-Schreiben vom 
13.5.1987.  

 
11.6  § 6 des SubvG, wonach Behörden von Bund und Ländern Tatsachen, die sie 

dienstlich erfahren, und die den Verdacht eines Subventionsbetrugs (§ 264 
StGB) begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen haben, stellt 
keine Ermächtigungsvorschrift i. S. d. § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO dar. Anzeigen an 
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daher nur zulässig, wenn ein zwingendes öffentliches Interesse an der Offenba-
rung besteht (§ 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstabe b AO) oder die Voraussetzungen des 
§ 30 Abs. 5 AO vorliegen (vgl. AEAO zu § 30, Nr. 12). Betrifft der Subven-
tionsbetrug allerdings Investitionszulagen, so sind entsprechende Tatsachen 
wie bei Steuerstraftaten den Bußgeld- und Strafsachenstellen zu melden (vgl. 
§ 14 InvZulG 2010 i. V. m. § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO).  

 
 Nach § 31a AO besteht daneben eine Offenbarungsbefugnis gegenüber den für 

die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung 
oder für das Belassen einer Subvention zuständigen Behörden und Gerichten; 
vgl. im Einzelnen AEAO zu § 31a, Nr. 4.3. 

  
11.7  Die Weitergabe von Informationen über Verstöße gegen die Umweltschutzbe-

stimmungen kommt insbesondere in Betracht, wenn daran ein zwingendes öf-
fentliches Interesse nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO besteht. Dies ist nicht nur zur 
Verfolgung der in § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchstaben a und b AO genannten Straf-
taten gegeben, sondern auch zur Verfolgung anderer Straftaten, die wegen ihrer 
Schwere und ihrer Auswirkungen auf die Allgemeinheit den genannten Regel-
tatbeständen entsprechen.  

 
 Bei Verdacht eines besonders schweren Falles einer Umweltstraftat i. S. d. 

§ 330 StGB oder einer schweren Gefährdung durch Freisetzung von Giften 
i. S. d. § 330a StGB ist ein zwingendes öffentliches Interesse für eine Offen-
barung zu bejahen. Keine Offenbarungsbefugnis besteht, wenn lediglich der 
abstrakte Gefährdungstatbestand einer Umweltstraftat wie etwa § 325 StGB 
(Luftverunreinigung), § 325a StGB (Verursachen von Lärm, Erschütterungen 
und nichtionisierenden Strahlen) bzw. § 326 StGB (umweltgefährdende 
Abfallbeseitigung) erfüllt ist.  

 
 Kann die Finanzbehörde nicht beurteilen, ob die vorgenannten Voraussetzun-

gen für eine Weitergabe erfüllt sind, hat sie zunächst unter Anonymisierung 
des Sachverhalts eine sachkundige Stelle zur Klärung einzuschalten.  

 
 Soweit Verstöße gegen Umweltschutzbestimmungen steuerliche Auswirkun-

gen haben, z.B. für die Anerkennung einer Teilwertabschreibung, ergibt sich 
die Befugnis zur Weitergabe aus § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO, sofern die Weitergabe 
zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens erforderlich ist. Sieht die Fi-
nanzbehörde die Notwendigkeit, Angaben des Steuerpflichtigen, z. B. über 
schadstoffbelastete Wirtschaftsgüter, zu überprüfen, kann sie den Sachverhalt 
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prüfen, ob es ausreicht, den Sachverhalt der Fachbehörde in anonymisierter 
Form vorzutragen. Ist die Offenbarung der Identität des Steuerpflichtigen er-
forderlich, soll sie die Fachbehörde darauf hinweisen, dass die Angaben des 
Steuerpflichtigen nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c AO weiterhin dem Steu-
ergeheimnis unterliegen. 

  
 Die Weitergabe von Erkenntnissen über Verstöße gegen Umweltschutzbestim-

mungen kann gleichzeitig auf mehrere Offenbarungsgründe gestützt werden. 
Eine Weitergabe von Erkenntnissen unter dem Gesichtspunkt des zwingenden 
öffentlichen Interesses ist deshalb auch dann zulässig, wenn der gleiche Sach-
verhalt bereits nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO offenbart worden ist. Die Weitergabe 
von Informationen über Verstöße gegen die Umweltschutzbestimmungen kann 
nicht auf das UIG gestützt werden.  

 
11.8  Zu Mitteilungen an Disziplinarstellen zur Durchführung dienstrechtlicher 

Maßnahmen bei Beamten und Richtern in anderen als den in Nr. 5.1 des 
AEAO zu § 30 genannten Fällen vgl. BMF-Schreiben vom 12.1.2018,   
- IV A 3 - S 0130/08/10006 -, BStBl I S ….  

  
Die Regelungen in Nr. 5.1 des AEAO zu § 30 und im vorgenannten BMF- 
Schreiben sind bei vergleichbaren Verfehlungen sonstiger Angehöriger der 
Finanzverwaltung (Bedienstete, die nicht Beamte sind) entsprechend anzuwen-
den, soweit dies zur Ergreifung vergleichbarer arbeitsrechtlicher Maßnahmen 
(z. B. Abmahnung, Kündigung) führen kann. Eine Steuerhinterziehung in er-
heblicher Höhe ist bei einem hoheitlich tätigen Bediensteten einer Finanzbe-
hörde, der nicht Beamter ist, als wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung an 
sich auch dann geeignet, wenn der Bedienstete die Hinterziehung gem. § 371 
AO selbst angezeigt hat (vgl. BAG-Urteile vom 21.6.2001, 2 AZR 325/00, 
HFR 2003 S. 183, und vom 10.9.2009, 2 AZR 257/08, juris).  
 

11.9  Die Finanzbehörden sind verpflichtet, den für die Bekämpfung terroristischer 
Aktivitäten zuständigen Stellen die nach § 30 AO geschützten Verhältnisse auf 
deren Ersuchen mitzuteilen. Für die Mitteilungen an die genannten Stellen be-
steht in diesen Fällen ein zwingendes öffentliches Interesse i. S. d. § 30 Abs. 4 
Nr. 5 AO.  

 
 Die ersuchenden Stellen haben in ihrem Ersuchen zu versichern, dass die 

erbetenen Daten für Ermittlungen und Aufklärungsarbeiten im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung des Terrorismus erforderlich sind. Eine bestimmte Form 
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lich. Bei Zweifeln an der Identität des Auskunftsersuchenden haben sich die 
Finanzbehörden vor Auskunftserteilung über die Identität des Auskunftsersu-
chenden auf geeignete Weise zu vergewissern. 

  
 Zur Mitteilungspflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismus-

finanzierung vgl. § 31b AO.  
 
11.10  Werden strafrechtlich geschützte Individualrechtsgüter eines Amtsträgers oder 

einer gleichgestellten Person i. S. d. § 30 Abs. 3 AO verletzt, ist die Durchbre-
chung des Steuergeheimnisses gem. § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO zulässig, soweit dies 
für die Verfolgung des Delikts erforderlich ist. In Betracht kommen hierbei 
insbesondere:  
 -  falsche Verdächtigung (§ 164 StGB),  
 -  Beleidigung (§ 185 StGB),  
 -  üble Nachrede (§ 186 StGB),  
 -  Verleumdung (§ 187 StGB),  
 -  Körperverletzung (§§ 223, 224, 229 StGB),  
 -  Freiheitsberaubung (§ 239 StGB),  
 -  Nötigung (§ 240 StGB),  
 -  Bedrohung (§ 241 StGB).  
 

11.11  § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO gestattet die Offenbarung der Verhältnisse eines anderen 
zur Verfolgung von  
 -  Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 Abs. 1 StGB),  
 -  tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB),  
 -  Verstrickungsbrüchen (§ 136 Abs. 1 StGB),  
 -  Siegelbrüchen (§ 136 Abs. 2 StGB) oder  
 -  Vereitelung der Vollstreckung (§ 288 StGB)  
im Besteuerungsverfahren durch die Finanzbehörden gegenüber Gerichten oder 
Strafverfolgungsbehörden. Das zwingende öffentliche Interesse an der Offen-
barung folgt daraus, dass sich die strafrechtlich relevanten Handlungen gegen 
die Gesetzmäßigkeit des Steuerverfahrens als Ganzes - Steuererhebung und 
Steuerverstrickung - richten.  
 

11.12  Liegen den Finanzbehörden Erkenntnisse zu Insolvenzstraftaten i. S. d. §§ 283 
bis 283c StGB oder zu Insolvenzverschleppungsstraftaten (§ 15a InsO) vor, die 
sie im Besteuerungsverfahren erlangt haben, so ist eine Offenbarung dieser Er-
kenntnisse an die Strafverfolgungsbehörden nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO zuläs-
sig.  
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i. S. d. § 223 StGB und Misshandlungen von Schutzbefohlenen i. S. d. § 225 
StGB vor, die sie im Besteuerungs- bzw. Steuerstrafverfahren erlangt haben, ist 
eine Offenbarung dieser Kenntnisse an die Sozialbehörden bzw. Strafverfol-
gungsbehörden nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO zulässig.  

 
12.  Offenbarung vorsätzlich falscher Angaben (§ 30 Abs. 5 AO)  
 

Die Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden über vorsätzlich falsche An-
gaben des Betroffenen gem. § 30 Abs. 5 AO darf nur erfolgen, wenn nach Auf-
fassung der Finanzbehörde durch die falschen Angaben ein Straftatbestand 
verwirklicht worden ist; die Durchführung eines Strafverfahrens wegen dieser 
Tat ist nicht Voraussetzung für die Zulässigkeit der Offenbarung. Der Finanz-
behörde obliegt die Prüfung, ob der Betroffene, sowohl in objektiver als auch 
in subjektiver Hinsicht, einen Straftatbestand verwirklicht hat (BFH-Urteil vom 
8.2.1994, VII R 88/92, BStBl II S. 552). § 30 Abs. 5 AO lässt eine Offenba-
rung nur gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zu.  
 

13.  Auskunft über Anzeigeerstatter  
 
13.1  Durch das Steuergeheimnis wird auch der Name eines Anzeigeerstatters ge-

schützt, wenn die Anzeige eines der in § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a und b AO 
genannten Verfahrens auslöst oder innerhalb eines solchen Verfahrens erstattet 
oder ausgewertet wird. Was für die Offenbarung des Namens des Anzeige-
erstatters gilt, muss in entsprechender Weise auch für die wortgetreue Offen-
barung des Inhalts der Anzeige gelten. Häufig wird man nämlich aus dem In-
halt einer Anzeige, sei es aus einer bestimmten Wortwahl oder aus dem Ge-
brauch einzelner Formulierungen, sei es aus stilistischen oder grammatikali-
schen Eigenheiten, aus der Schrift oder aus der Strukturierung des gesamten 
Textes, mit einiger Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf den Verfasser der 
Anzeige ziehen können (vgl. BFH-Beschluss vom 28.12.2006, VII B 44/03, 
BFH/NV 2007 S. 853).  

 
13.2  Hat der Anzeigeerstatter allerdings vorsätzlich falsche Angaben gemacht, kann 

die Finanzbehörde dies gem. § 30 Abs. 5 AO den Strafverfolgungsbehörden 
mitteilen. Das Gleiche gilt gem. § 30 Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe b AO, wenn die 
Anzeige ohne Bestehen einer steuerlichen Verpflichtung erstattet worden ist 
und die Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden der Durchführung eines 
Strafverfahrens wegen einer Tat dient, die keine Steuerstraftat ist (vgl. AEAO 
zu § 30, Nr. 10.2).  
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13.3  Grundsätzlich besteht nur eine Befugnis, aber keine Verpflichtung der Finanz-
behörde zu einer Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden. Im Hinblick auf 
den Persönlichkeitsschutz des Verdächtigten kann sich die Offenbarungsbe-
fugnis im Einzelfall in eine Verpflichtung zur Unterrichtung der Strafverfol-
gungsbehörden verdichten, wenn der Anzeigeerstatter nach Auffassung der 
Finanzbehörde durch vorsätzlich falsche Angaben Straftatbestände wie z. B. 
des § 164 StGB (falsche Verdächtigung) verwirklicht hat (vgl. u. a. BFH-Urteil 
vom 8.2.1994, VII R 88/92, BStBl II S. 552).  

 
13.4  Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht auch, wenn die Voraus-

setzungen für eine Offenbarung nach § 30 Abs. 5 oder § 30 Abs. 4 Nr. 4 Buch-
stabe b AO gegeben sind und die Strafverfolgungsbehörde um Namensnen-
nung aufgrund einer Strafanzeige des Steuerpflichtigen gegen Unbekannt im 
Ermittlungsverfahren nach § 161 StPO ersucht. Dem betroffenen Steuerpflich-
tigen selbst ist in diesen Fällen keine Auskunft über die Identität des Anzeige-
erstatters zu erteilen; insbesondere § 30 Abs. 5 AO lässt eine Offenbarung nur 
gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zu.  

 
13.5  Auch im Fall eines Auskunftsersuchens der Strafverfolgungsbehörde nach 

§ 161 StPO ist die Finanzbehörde in den Fällen des § 30 Abs. 5 AO nur zur 
Auskunftserteilung berechtigt, wenn sie nach eigener Überprüfung der Auffas-
sung ist, dass der Anzeigeerstatter vorsätzlich falsche Angaben gemacht hat. In 
diesem Fall ist die Finanzbehörde zur Auskunftserteilung an die Strafverfol-
gungsbehörde verpflichtet.  

 
13.6  Beantragt der betroffene Steuerpflichtige selbst bei der Finanzbehörde Aus-

kunft über die Identität eines Anzeigeerstatters und liegen die Voraussetzungen 
des § 30 Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe b AO vor, sind im Rahmen der Ermessensent-
scheidung das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Steuerpflichtigen gegen das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht des Anzeigeerstatters und den Zweck des 
Steuergeheimnisses - die möglichst vollständige Erschließung der Steuerquel-
len - abzuwägen. Dem Informantenschutz und dem Zweck des Steuergeheim-
nisses kommt dabei ein höheres Gewicht als dem Persönlichkeitsrecht des 
Steuerpflichtigen zu, wenn sich die vertraulich mitgeteilten Informationen im 
Wesentlichen als zutreffend erwiesen und zu Steuernachforderungen führen 
(vgl. BFH-Beschluss vom 7.12.2006, V B 163/05, BStBl 2007 II S. 275 
m.w.N.) oder wenn sich bei einer Vielzahl von Angaben zumindest einige als 
steuerrechtlich bedeutsam erweisen, wobei diese im Verhältnis zu den anderen 
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88/92, BStBl II S. 552).  
 
14.  Abruf geschützter Daten (§ 30 Abs. 6 AO) 
 
14.1 Der Abruf geschützter Daten durch andere Personen als die betroffene Person 

(vgl. § 9 Satz 1 StDAV) oder die in § 9 Satz 2 StDAV genannten Personen ist 
nur zulässig, soweit er bei Durchführung eines der in § 30 Abs. 2 Nr. 1 AO ge-
nannten Verfahren der Wahrnehmung einer dienstlich zugewiesenen Aufgabe 
dient.  

 
 Das Interesse des geschützten Personenkreises (vgl. Nr. 1.3 des AEAO zu 

§ 30), gegen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten durch ei-
nen unzulässigen Datenabruf geschützt zu werden, ist mit dem dienstlichen 
Interesse, die Daten schnell und barrierefrei ermitteln zu können, in Einklang 
zu bringen. Hierbei muss sich die Möglichkeit, die Daten bei der originär zu-
ständigen Stelle im Mitteilungswege zu erheben, beispielsweise aufgrund der 
Häufigkeit entsprechender Anlässe und des hiermit verbundenen Mehraufwan-
des als unverhältnismäßig erweisen.  

 
 Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 StDAV sind angemessene organisatorische und dem je-

weiligen Stand der Technik entsprechende Vorkehrungen zum Schutz des 
Steuergeheimnisses zu treffen. § 4 Abs. 1 Satz 1 StDAV enthält das Gebot, den 
Zugriff durch technische Sicherungsmaßnahmen auf den für diese Aufgaben 
erforderlichen Umfang zu beschränken, soweit das hierzu eingesetzte Verfah-
ren dies zulässt.  

 
14.2 Kann der Zugriff aus technischen Gründen nicht auf eine den dienstlichen 

Erfordernissen entsprechende Datenmenge beschränkt werden (vgl. § 4 Abs. 1 
Satz 2 StDAV), sind die Abrufe nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 Satz 1 StDAV 
aufzuzeichnen, um die Zulässigkeit der Abrufe zeitnah und in angemessenem 
Umfang überprüfen zu können. Zur Unterstützung der Überprüfung kann ein 
Begründungszwang für den Abruf angeordnet werden. Die Überprüfung hat die 
Stelle, der die abrufende Person angehört, in eigener Zuständigkeit wahrzu-
nehmen.“ 

 
2. Nummer 4 des AEAO zu § 91 wird aufgehoben, die bisherige Nummer 5 wird neue 

Nummer 4. 
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Wörter „Nr. 3 des BMF-Schreibens vom 17.12.2008, BStBl 2009 I S. 6, und“ gestri-
chen. 

 
4. Satz 2 des AEAO zu § 364 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Wenn die Finanzbehörde es für zweckmäßig hält, kann sie Akteneinsicht gewähren.“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerverwal-
tung & Steuerrecht - Abgabenordnung - AO-Anwendungserlass) zum Download bereit. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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